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Vorwort

Vorwort

Die Notarfachkunde bezieht sich auf einen Ausbildungsberuf, der höchste Anforderungen 
an die Auszubildenden stellt – sowohl im Hinblick auf den Umfang der Ausbildungsinhalte 
als auch im Hinblick auf deren Komplexität.

Die Ausbildungsinhalte könnten vielgestaltiger kaum sein. Die angehenden Notarfachan-
gestellten müssen über Kenntnisse verfügen in den Bereichen

– Berufsrecht und Beurkundungsrecht –  Grundstücksrecht und Grundstücksverträge
– Familienrecht und Erbrecht  –  Handels- und Gesellschaftsrecht
– Vereinsrecht    –  Kostenrecht.

Und für dieses „Mammutprogramm“ stehen nicht mehr als drei Ausbildungsjahre zur Ver-
fügung – wohlgemerkt drei Ausbildungsjahre im dualen System, von denen in der Regel 
wöchentlich drei Tage im Büro und zwei Tage in der Berufsschule absolviert werden.

In der ebenfalls dreijährigen dualen Ausbildung zum Rechtsanwalts- und Notarfachange-
stellten dominieren rechtsanwaltsfachkundliche Inhalte. Notarfachkundliche Inhalte können 
daneben zwangsläufig nur unter besonderer Schwerpunktsetzung vermittelt werden.

Wer in relativ kurzer Zeit ein so anspruchsvolles Ausbildungsprogramm zu absolvieren hat, 
ist in besonderem Maße auf geeignete Ausbildungsliteratur angewiesen. Geeignete Aus-
bildungsliteratur ist in der Notarfachkunde allerdings rar. Ohne Zweifel gibt es einige sehr 
gute Bücher – Handbücher und Arbeitshilfen für den Praktiker und Bücher zur Prüfungs-
vorbereitung für den Auszubildenden am Ende seiner Lehre. Diese Bücher können aber 
echte Lehrbücher nicht ersetzen. Darunter verstehe ich Bücher, die die Bedürfnisse der 
Auszubildenden in der Lernphase – vor Eintritt in die Prüfungsvorbereitung – in den Mit-
telpunkt stellen. Das vorliegende Buch versteht sich als echtes Lehrbuch für angehende 
Notarfachangestellte und für angehende Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte. 

Es ist der zweite Band einer Lehrbuchreihe. Dieser Band ist dem Grundstücksrecht und 
den Grundstücksverträgen gewidmet. 

Allen Bänden dieser Lehrbuchreihe ist ein praxisorientierter Ansatz der Wissensvermittlung 
gemeinsam: Die Ausbildungsinhalte werden in dem Sachzusammenhang vermittelt, in dem 
die Auszubildenden in der Praxis mit ihnen konfrontiert werden. Der Lernzusammenhang 
im Buch entspricht den aus dem Büro bekannten Arbeitsabläufen. Das im Lehrbuch ver-
mittelte Wissen ist ohne weitere Transferleistung für die Praxis verwertbar. Und zu fachlichen 
Problemen, die bei der praktischen Arbeit im Büro auftreten, können die Auszubildenden 
ohne weitere Transferleistung im Buch nachlesen. 

Der praxisorientierte Ansatz der Wissensvermittlung tritt vor allem im zweiten und dritten 
Teil des Buches deutlich zu Tage. Es wird dort – wie man dieses aus der Notariatspraxis 
kennt – zwischen der inhaltlichen Gestaltung und der Abwicklung von Grundstücksverträ-
gen unterschieden. Noch dazu werden die Probleme des Inhalts und der Abwicklung im 
Lehrbuch systematisch in der Reihenfolge abgearbeitet, wie „Vorbereiter“ und „Abwickler“ 
in der Praxis mit ihnen konfrontiert werden. Das Buch lädt dazu ein, sich hineinzuversetzen 
in die Perspektive der praktisch tätigen Notarfachangestellten, die mit der Urkundenvor-
bereitung und mit der Urkundenabwicklung betraut sind.

Der Verfasser dankt dem Verlag für die Ermöglichung des Projekts und die hervorragende 
Unterstützung. 

Leverkusen-Opladen im Februar 2018                        Dr. Stefan Lange-Parpart

Wenn im vorliegenden Buch vom „Notar“ und vom „Notarfachangestellten“ gesprochen 
wird, so sind damit sinngemäß auch die „Notarin“ und die „Notarfachangestellte“ gemeint. 
Die Verwendung nur der männlichen Form verfolgt ausschließlich das Ziel besserer Ver-
ständlichkeit. Eine Diskriminierung der Frau liegt dem Verfasser fern.

Das vorliegende Buch hat den Bearbeitungsstand 1. Februar 2018.
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Einleitung

Einleitung
Teil 1 dieses Lehrbuchs ist dem Grundstücksrecht gewidmet. Im Mittelpunkt der 
Betrachtung steht das Grundbuch – als öffentliches Register bestimmter privater 
Rechte an Grundstücken „das“ zentrale Arbeitsmittel des Notarfachangestellten 
bei der Erledigung seiner täglichen Arbeit. Es erscheint naheliegend, diesen Teil 
1 der Systematik des Grundbuchs entsprechend zu untergliedern. Die Systematik 
des Grundbuchs lautet wie folgt:

n  Aufschrift (Deckblatt)

n  Bestandsverzeichnis

n  Abteilung I (Eigentumsverhältnisse)

n  Abteilung II (alle Rechte außer Grundpfandrechte)

n  Abteilung III (Grundpfandrechte)

Die zum Verständnis der sehr komplexen Materie des Grundstücksrechts erfor-
derlichen Inhalte lassen sich aber nicht erschöpfend in einer solchen – der Syste-
matik des Grundbuchs nachgebildeten – Gliederung unterbringen. Vielmehr bedarf 
es ergänzend eines Allgemeinen Teils, der die folgenden Inhalte umfasst:

n  Zweck des Grundbuchs

n  Grundbuch und Grundbuchamt

n  Entstehung und Aufhebung dinglicher Rechte

n  Grundzüge des Grundbuchverfahrens

n  Rangverhältnis eingetragener Rechte

Die Inhalte dieses Allgemeinen Teils sollen aber nicht en bloc vorangestellt werden. 
Sie sollen vielmehr integriert werden in die durch die Systematik des Grundbuchs 
vorgegebene Gliederung. Der Allgemeine Teil soll – nach einer zwei Kapitel umfas-
senden Einführung, durch die das gedankliche Fundament für nachfolgende Detail-
betrachtungen gelegt wird – als Bindeglied zwischen den einzelnen Abteilungen 
des Grundbuchs fungieren. Die Darstellungen des Allgemeinen Teils und die Dar-
stellungen der einzelnen Abteilungen des Grundbuchs werden auf diese Weise zu 
einer praxisorientierten Gesamtdarstellung des Grundstücksrechts verschmolzen. 

Daraus ergibt sich für den Teil 1 insgesamt die folgende Gliederung:

A. Allgemeiner Teil (1): Zweck des Grundbuchs
B. Allgemeiner Teil (2): Grundbuch und Grundbuchamt
C. Aufschrift (Deckblatt)
D. Bestandsverzeichnis
E. Abteilung I
F. Allgemeiner Teil (3): Entstehung und Aufhebung von dinglichen Rechten
G. Allgemeiner Teil (4): Grundzüge des Grundbuchverfahrens
H. Rechte in Abteilung II
I. Sonstige Eintragungen in Abteilung II
J. Rechte in Abteilung III
K. Allgemeiner Teil (5): Rangverhältnis eingetragener Rechte 
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A. Allgemeiner Teil (1) I. Zweck des Grundbuchs

A. Allgemeiner Teil (1): 
Zweck des  Grundbuchs 

Der Zweck des Grundbuchs lässt sich in folgendem Merksatz zusammenfassen.

Merke:
Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, welches Auskunft gibt über die 
an einem Grundstück bestehenden dinglichen (absoluten) Rechte.

In den nachfolgenden Abschnitten dieses Kapitels sollen

n der Zweck des Grundbuchs (Abschnitt I Ziffer 1)

n unter Berücksichtigung seines eingeschränkten Inhalts (Abschnitt I Ziffer 2),

n  das zur Erreichung dieses Zwecks vornehmlich eingesetzte Mittel (Abschnitt II) 
und

n die aus diesem Zweck abgeleiteten rechtlichen Folgen (Abschnitt III)

näher dargestellt werden.

I. Zweck des Grundbuchs

1. Grundbuch als öffentliches Grundstücksregister
Der angehende Notarfachangestellte wird sich schnell daran gewöhnen, in regel-
mäßigen Abständen von den Beteiligten einer Grundstücksangelegenheit mit 
folgender Meinung konfrontiert zu werden: „Dieser ganze Aufwand! Das gibt es 
nur in Deutschland!“ Auslöser dieser Meinungsäußerung ist meistens eine so ge-
nannte „kleine Sache“, beispielsweise die Beurkundung eines Kaufvertrages über 
eine wenige Quadratmeter große Teilfläche eines Gartengrundstücks oder die 
Beglaubigung eines Löschungsantrags für eine vor Jahrzehnten zurückbezahlte 
Hypothek. 

Angesichts dieser immer wiederkehrenden Missfallensäußerungen der Klienten 
muss die Frage nach dem Sinn und Zweck des Grundbuchs gestattet sein. Ist der 
Aufwand, den man betreibt, um kleinste und auf den ersten Blick unbedeutende 
Rechtsänderungen „ins Grundbuch zu bekommen“ eigentlich gerechtfertigt? 
Würde es uns allen ohne Grundbuch besser gehen?

Die letzte Frage ist eindeutig zu verneinen. Das Grundbuch ist ein öffentliches 
Register, welches über die bestehenden Rechtsverhältnisse an einem Grundstück 
informiert. Die Beteiligten, die sich heute über die Lästigkeit des grundbuchlichen 
Verfahrens bei einer „kleinen Sache“ ärgern, sind vielleicht schon morgen froh, 
bei einer „großen Sache“ auf das Grundbuch als verlässlichen Auskunftgeber 
zurückgreifen zu können. Wie es uns ohne Grundbuch ergehen würde, lässt sich 
mit einem Blick in die Rechtspraxis der Länder erahnen, in denen die Institution 
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des Grundbuchs nicht bekannt ist. Italien gehört beispielsweise zu den „Grundbuch-
freien“ Ländern. Dort muss sich der Kaufinteressent zwangsläufig andere Infor-
mationsquellen erschließen, um sich über die rechtlichen Verhältnisse an einem 
bestimmten Grundstück zu unterrichten. Er wird die alten in Bezug auf das Grund-
stück abgeschlossenen Kaufverträge einsehen und historische Nachforschungen 
darüber anstellen, ob „sein“ Verkäufer das Grundstück überhaupt veräußern darf 
und ob auch sonst in rechtlicher Hinsicht alles mit dem Grundstück in Ordnung 
ist. 

In Deutschland wird sich ein vorsichtiger Kaufinteressent wohl kaum auf die Ein-
sichtnahme in das Grundbuch beschränken. Dank der Existenz von Grundbüchern 
wird sein Recherche-Aufwand aber deutlich hinter dem zurückbleiben, was in 
„Grundbuch-freien“ Ländern erforderlich ist. 

2. Inhalt des Grundbuchs

  

Rechte an einem
Grundstück

Private Rechte Rechte im öffent
lichen Interesse

Rechte mit 
relativer
Wirkung

Rechte mit 
dinglicher 
(absoluter) 
Wirkung

Baulasten Sonstiges

– Miete
– Pacht
– Leihe
–  Verträge über die 

Lieferung von Gas, 
Wasser, Strom etc. 

Baulasten
verzeichnis*

* existiert nicht in 
Bayern und in 
 Brandenburg

–  dingliche Lasten we
gen Steuerschulden 
und Rückständen 
mit angeforderten 
Erschließungsbei
trägen 

–  Denkmalschutz
rechtliche Bau
beschränkungen

–  Naturschutzrecht
liche Ausgleichs
maßnahmen

–  Erwerbsrechte 
(Vorkaufsrecht)

–  Nutzungsrechte (be
schränkte per sön 
liche Dienstbar  
keit, Grunddienst
barkeit, Nießbrauch) 

–  Verwertungsrechte 
(Hypothek, Grund
schuld, Rentenschuld, 
Reallast)

    Grundbuch

– Vormerkung
– Widerspruch
– Vermerke
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Natürlich kann das Grundbuch nicht über sämtliche für ein Grundstück bedeu-
tende Rechtsverhältnisse informieren. Das würde auch bei relativ einfach gelager-
ten Grundstücksverhältnissen jeden realistischen Rahmen sprengen. Das Grund-
buch ist somit keinesfalls misszuverstehen als ein öffentliches Register sämtlicher 
Rechte an einem Grundstück. Das Grundbuch verfolgt eine wesentlich beschei-
denere Zielsetzung: Es ist ein öffentliches Register bestimmter privater Rechte an 
Grundstücken.

Soweit mit Grundstücksrechten keine privaten Zwecke verfolgt werden, sondern 
öffentliche Interessen, werden diese Rechte – mangels „Privatheit“ – nicht ins 
Grundbuch eingetragen. Handelt es sich um Baulasten, werden sie vielmehr im 
Baulastenverzeichnis vermerkt, sofern das entsprechende Bundesland ein Baulas-
tenverzeichnis eingerichtet hat. Auch andere Belastungen öffentlich-rechtlichen 
Charakters sind im Grundbuch nicht eintragungsfähig, beispielsweise eine nicht 
beglichene Steuerschuld des Grundstückseigentümers oder ein Rückstand mit 
angeforderten Erschließungsbeiträgen. Schließlich wird man etwa denkmalschutz-
rechtliche Baubeschränkungen und naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 
– wegen ihres öffentlich-rechtlichen Charakters – im Grundbuch vergeblich 
 suchen.

Selbst im Hinblick auf mögliche private Rechte ist das Grundbuch keinesfalls 
vollständig und erschöpfend: Miete, Pacht und Leihe beispielsweise sind nicht 
eintragungsfähig, auch nicht Verträge über die Belieferung des Grundstücks mit 
Gas, Wasser, Strom und Telekommunikationsdienstleistungen.

Somit drängt sich die Frage auf, welche Rechte überhaupt im Grundbuch einge-
tragen werden. Es werden die Rechte ins Grundbuch eingetragen, denen dingliche 
(oder auch: absolute) Wirkung zukommt. Diese Rechte lassen sich schon hier grob 
wie folgt untergliedern:

n Erwerbsrechte (dingliches Vorkaufsrecht)

n  Nutzungsrechte (beschränkte persönliche Dienstbarkeit, Grunddienstbarkeit, 
Nießbrauch, Erbbaurecht)

n Verwertungsrechte (Grundschuld, Reallast u.a.)

Dingliche (oder auch: absolute) Wirkung bedeutet, die Rechte wirken nicht nur 
zwischen denjenigen Beteiligten, die das jeweilige Recht durch ihre Einigung zur 
Entstehung gebracht haben; sie wirken vielmehr gegenüber jedermann. Den 
Rechten mit absoluter Wirkung sind die Rechte mit nur schuldrechtlicher (oder 
auch: relativer) Wirkung gegenüberzustellen. Die Rechte mit relativer Wirkung 
beschränken sich auf das Rechtsverhältnis zwischen denjenigen Beteiligten, die 
das jeweilige Recht durch ihre Einigung zur Entstehung gebracht haben. Die 
Rechte mit relativer Wirkung strahlen auf andere Personen nicht ab, Gesamtrechts-
nachfolger (= Erben) einmal ausgenommen. Schon gar nicht wirken sie gegenüber 
jedermann. 

→ Baulasten 
S. 326
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Fallbeispiel 1 zur Unterscheidung von Rechten mit absoluter und mit relativer 
Wirkung

Anton räumt Bruno an seinem Grundstück ein Vorkaufsrecht ein. Später verkauft 
Anton das Grundstück – ohne den Bruno darüber zu unterrichten – an Carl. Carl 
wird als neuer Eigentümer des Grundstücks ins Grundbuch eingetragen. Als 
Bruno von der Eigentumsumschreibung auf Carl erfährt, fragt er nach seinen 
Rechten.

Fall-Lösung: Das Vorkaufsrecht gibt es als schuldrechtliches Vorkaufsrecht, dann 
entfaltet es nur relative Wirkung. Das Vorkaufsrecht gibt es aber auch als ding-
liches Vorkaufsrecht. Dazu bedarf es der Eintragung ins Grundbuch. Dann ent-
faltet es absolute Wirkung. 

Wurde im Beispielsfall für Bruno nur ein schuldrechtliches Vorkaufsrecht bestellt, 
entfaltet dieses nur Wirkung im Verhältnis Anton – Bruno. Indem Anton das 
Grundstück übertragen hat, ohne Bruno zu fragen, hat er Bruno gegenüber 
eine Vertragsverletzung begangen. Und deswegen schuldet der Anton dem 
Bruno möglicherweise Schadensersatz. Das Grundstück aber wurde vom Carl 
wirksam erworben. Er muss es auch nicht an den Bruno herausgeben, denn das 
im Verhältnis Anton – Bruno wirkende Vorkaufsrecht kann ihm gleichgültig 
sein. 

Wurde im Beispielsfall für Bruno hingegen ein dingliches Vorkaufsrecht bestellt, 
entfaltet dieses gegenüber jedermann Rechtswirkungen. Hier kann sich der Carl 
nicht darauf berufen, mit dem zwischen Anton und Bruno vereinbarten Vor-
kaufsrecht nichts zu tun zu haben. Er muss dem Bruno das Grundstück über-
eignen, wenn dieser von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch macht.

Es erscheint logisch, ausschließlich dinglich wirkende Rechte in das Grundbuch 
einzutragen. Denn weil diese gegenüber jedermann wirken, sind sie auch von 
jedem Dritten, insbesondere von einem Grundstückserwerber, zu beachten. Die 
Rechte mit nur relativer Wirkung können dem Grundstückserwerber im Prinzip 
gleichgültig sein. Ihre Wirkungsweise beschränkt sich nämlich auf das Verhältnis 
derjenigen Beteiligten, die das Recht durch ihre Einigung zur Entstehung gebracht 
haben. 

Exkurs zu den relativen und absoluten Rechten

Die Entstehung von Rechten mit schuldrechtlicher (relativer) Wirkung regelt 
sich nach dem II. Buch des BGB, dem Schuldrecht. Hier gilt das Prinzip der 
Vertragsfreiheit. Die Parteien können – bis zur Grenze der Sittenwidrigkeit und 
des gesetzlichen Verbots – vereinbaren, was ihnen beliebt. Denn was vereinbart 
wird, gilt nur zwischen ihnen und ihren Gesamtrechtsnachfolgern (=Erben), 
nicht gegenüber Dritten.

Die Entstehung von Rechten mit dinglicher (absoluter) Wirkung regelt sich nach 
dem III. Buch des BGB, dem Sachenrecht. Hier gilt das Prinzip des  Typenzwangs. 
Das ist das Gegenteil von Vertragsfreiheit. Typenzwang bedeutet: Inhalt eines 
Rechts kann nur sein, was das Gesetz als Inhalt zulässt. Denn die Entstehung 
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dieses Rechts geht nicht nur die Vertragsbeteiligten an. Da das Recht gegenüber 
jedermann gilt, soll jedermann auch wissen oder doch zumindest eine einiger-
maßen konkrete Vorstellung davon bekommen, welchen Inhalt das von ihm zu 
respektierende Recht wohl hat. 

Da das Sachenrecht vom Grundsatz des Typenzwangs beherrscht wird, steht 
nur eine begrenzte Auswahl an dinglichen Rechten zur Verfügung. Neue dazu 
erfinden ist unzulässig, denn Vertragsfreiheit gibt es im Sachenrecht nicht. Da 
somit nur eine begrenzte Auswahl an dinglichen Rechten zur Verfügung steht, 
spricht man auch vom numerus clausus der Sachenrechte, eine unmittelbare 
Folge des Typenzwangs.

Anwendungsbeispiel zum Typenzwang: Frau Gering überträgt ihren Haus-
grundbesitz auf ihre Tochter und möchte ein Verfügungsverbot des Inhalts in 
das Grundbuch eintragen lassen, dass ihre Tochter zu Lebzeiten von Frau Gering 
den Grundbesitz nicht veräußern und nicht belasten darf. Das von Frau Gering 
gewünschte Verfügungsverbot ist im BGB nicht vorgesehen. Deswegen kann 
es auch nicht ins Grundbuch eingetragen werden (Typenzwang). Wie man Frau 
Gering trotzdem helfen kann, ist im Kapitel über die (Rückauflassungs-) Vor-
merkung nachzulesen.

Rechte mit dinglicher (absoluter) Wirkung treten vor allem im Zusammenhang 
mit Grundstücken auf. Es darf aber nicht das Missverständnis entstehen, dass 
es solche Rechte bei beweglichen Sachen nicht gibt. Das bekannteste Recht mit 
dinglicher (absoluter) ist das Eigentumsrecht, das ausnahmslos von jedermann 
zu respektieren ist. Eigentum kann selbstverständlich nicht nur an Grundstücken 
erworben werden, sondern auch an beliebigen beweglichen Sachen. Ein wei-
teres Recht mit dinglicher (absoluter) Wirkung ist das Pfandrecht an beweglichen 
Sachen. Dieses weist gewisse Parallelen zu den Pfandrechten an Grundstücken 
auf, die treffenderweise als Grundpfandrechte bezeichnet werden und in Ab-
teilung III des Grundbuchs einzutragen sind. 

→ Vormerkung 
S. 191

Dass dem Grundstückserwerber Rechte mit relativer Wirkung gleichgültig sein 
können, erfährt durch den Rechtsgrundsatz „Kauf bricht nicht Miete“ eine in der 
Praxis überaus wichtige Ausnahme. Dieser Grundsatz hat nämlich zur Folge, dass 
ein relatives Recht – nämlich das Nutzungsrecht aufgrund eines Miet- oder Pacht-
vertrages – in seinen Auswirkungen nicht auf das Verhältnis derjenigen Beteiligten 
beschränkt ist, die den Miet- oder Pachtvertrag abgeschlossen haben. „Kauf bricht 
nicht Miete“ geht darüber hinaus und gilt für den Erwerber eines Grundstücks 
ebenso wie für jeden anderen Rechtsnachfolger. Diese müssen auf Vermieterseite 
in den bestehenden Miet- oder Pachtvertrag eintreten und diesen weiterhin erfül-
len. Der Grundsatz „Kauf bricht nicht Miete“ führt zu einer gewissen „Verdingli-
chung“ der (relativen) Nutzungsrechte Miete und Pacht. Die Nutzungsrechte 
Miete und Pacht nehmen somit eine Zwischenposition zwischen den relativen und 
den absoluten Rechten ein. Trotzdem sind Miete und Pacht – wie bereits gesagt 
– keine eintragungsfähigen Grundbuchrechte!

Dass der Erwerber eines Grundstücks als Vermieter oder Verpächter in bestehen-
de Miet- und Pachtverträge eintreten muss, solche Verträge also „verdinglicht“ 
sind, darf allerdings nicht zu dem Missverständnis führen, Miete und Pacht würden 
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dem Nutzungsberechtigten eine ähnlich starke Rechtsposition verleihen wie sie 
der Inhaber eines dinglichen Nutzungsrechts, einer beschränkten persönlichen 
Dienstbarkeit oder eines Nießbrauchs, inne hat. Der Übergang des Miet- oder 
Pachtvertrages auf den Grundstückserwerber ist nämlich nur ein Aspekt von vie-
len, der für die Qualität des Nutzungsrechts bedeutend ist. Dieses verdeutlicht das 
nachfolgende Fallbeispiel 2, welches belegt, dass Nutzungsrechte mit dinglicher 
Wirkung den Berechtigten eine deutlich stärkere Rechtsposition gewähren als die 
Nutzungsrechte mit schuldrechtlicher Wirkung.

Fallbeispiel 2 zur Unterscheidung von Rechten mit absoluter und mit relativer 
Wirkung

Ansgar möchte seinem Bruder Berti ein Nutzungsrecht auf Lebenszeit des Ber-
ti an der Wohnung im Erdgeschoss seines Wohnhauses einräumen. Die Brüder 
halten eine Eintragung ins Grundbuch aber für nicht erforderlich, sondern wol-
len sich mit der Einräumung eines schuldrechtlichen Nutzungsrechts begnügen. 
Bestehen Bedenken, auf die Eintragung eines Wohnungsrechts im Grundbuch 
zu verzichten?

Fall-Lösung: Es bestehen in jedem Fall erhebliche Bedenken, auf die Eintragung 
einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit mit dem Inhalt Wohnungsrecht 
zu verzichten. Die Einräumung eines schuldrechtlichen Nutzungsrechts gibt 
dem Berti keine hinreichend sichere Gewähr dafür, dass er sich auch noch in 
Zukunft auf das Nutzungsrecht berufen kann. Dass Ansgar und Berti Brüder 
sind und einander vertrauen, ist kein entscheidendes Argument dafür, auf eine 
grundbuchliche Absicherung zu verzichten. Dieses ist sogleich näher darzustel-
len:

 Wird für den Berti eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit mit dem Inhalt 
eines lebenslänglichen Wohnungsrechts ins Grundbuch eingetragen, hat auch 
ein möglicher Grundstückserwerber, an den Ansgar das Eigentum an seinem 
Grundstück überträgt, diese beschränkte persönliche Dienstbarkeit für Berti zu 
dulden.

Verzichten Ansgar und Berti auf die Eintragung einer beschränkten persönlichen 
Dienstbarkeit, müssten sie über die Einräumung eines schuldrechtlichen Nut-
zungsrechts einig sein. Soll Berti Miete zahlen, käme ein Mietvertrag zustande; 
soll Berti keine Miete zahlen, sondern unentgeltlich wohnen dürfen, käme ein 
Leihvertrag zustande.

Wenn Ansgar das Eigentum an seinem Grundstück auf eine andere Person 
überträgt, gehen unentgeltliche Nutzungsverträge, wie die Leihe, unter, wenn 
sie nicht ausdrücklich vom Grundstückserwerber übernommen werden. Ent-
geltliche Nutzungsverträge, wie die Miete, gehen auf den Erwerber des Grund-
stücks hingegen über. Dass der Grundsatz „Kauf bricht nicht Miete“ heißt, ist 
eigentlich in zweifacher Hinsicht zu eng. Jede Form der Übertragung des Grund-
stücks, nicht nur der Kauf, auch die Schenkung und Ähnliches, lässt Mietver-
hältnisse fortbestehen. Fortbestehen aber nicht nur Mietverhältnisse, sondern 
auch andere Nutzungsverträge, sofern sie ein Entgelt für die Nutzung vorsehen. 
Auch der Pachtvertrag besteht fort, anders die (unentgeltliche) Leihe.
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I. Zweck des Grundbuchs

Aber nicht nur in Bezug auf den Fortbestand des Nutzungsrechts im Falle der 
Grundstücksveräußerung verleiht das dingliche Nutzungsrecht dem Berechtig-
ten eine stärkere Rechtsposition als dem Inhaber eines schuldrechtlichen Nut-
zungsrechts. Auch in anderen Aspekten ist das dingliche Nutzungsrecht dem 
schuldrechtlichen Nutzungsrecht überlegen.

n  Wird ein schuldrechtliches Nutzungsrecht anders als im Beispielsfall nicht 
auf die Lebenszeit des Nutzungsberechtigten vereinbart, sondern für einen 
festen Zeitraum, so darf dieser Zeitraum 30 Jahre nicht überschreiten. Wird 
eine längere Zeit vereinbart, so steht jeder Vertragspartei nach Ablauf von 
30 Jahren ein Sonderkündigungsrecht zu (§ 544 Satz 1 BGB). Auch in dieser 
Hinsicht stößt die Vereinbarung von Rechten mit relativer Wirkung an eine 
Grenze, die bei Rechten mit absoluter Wirkung nicht zu beachten ist. Rechte 
mit absoluter Wirkung können grundsätzlich „für die Ewigkeit“ vereinbart 
werden.

n  Ansgar könnte das dingliche Nutzungsrecht, die beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für seinen Bruder, nicht kündigen, auch nicht, wenn sich beide 
später „bis aufs Blut“ zerstreiten. Anders beim schuldrechtlichen Nutzungs-
recht: Selbst wenn dieses auf die Lebenszeit des Berti vereinbart wird und 
die vorzeitige Kündigung vertraglich ausgeschlossen ist, kann Ansgar dessen 
ungeachtet „aus wichtigem Grund“ immer noch kündigen. Bei Dauerschuld-
verhältnissen wie der Miete und der Leihe ist nämlich das Kündigungsrecht 
aus wichtigem Grund vertraglich nicht ausschließbar (siehe § 314 Absatz 1 
Satz 1 BGB). Es handelt sich um zwingendes Gesetzesrecht. Sollten sich die 
Brüder „bis aufs Blut“ zerstreiten und sollte dem Ansgar die Fortsetzung des 
Nutzungsvertrages mit seinem Bruder tatsächlich unzumutbar sein, so kann 
Ansgar kündigen – gleichgültig, was ursprünglich vereinbart worden ist.

n  Beim dinglichen Nutzungsrecht schadet es Berti nicht, wenn sein Bruder 
Ansgar in Vermögensverfall gerät und das Grundstück zwangsversteigert 
wird. Das dingliche Recht für Berti bleibt in jedem Fall bestehen. Beim schuld-
rechtlichen Nutzungsrecht wird Berti nicht so gut geschützt: Der Miet-, Pacht- 
oder Leihvertrag besteht zwar auch im Falle der Zwangsvollstreckung in das 
Grundstück fort. Der Ersteher des Grundstücks hat aber ein Sonderkündi-
gungsrecht zum ersten zulässigen Termin unter Einhaltung der gesetzlichen 
Kündigungsfrist (§ 57 a ZVG). 

   Beispiel zum Sonderkündigungsrecht: Bei einem vier Jahre alten Mietvertrag 
könnte der Ersteher eines Grundstücks, der am 20. Februar 2015 den Zuschlag 
in der Zwangsversteigerung bekommen hat, zum 3. März 2015 den Mietver-
trag mit Wirkung zum 31. Mai 2015 kündigen (vergleiche § 573 c Absatz 1 
Satz 1 BGB), zum Beispiel bei nachweisbarem Eigenbedarf. Dass der Miet-
vertrag auf Lebenszeit des Berti geschlossen wurde und das Kündigungsrecht 
eigentlich ausgeschlossen war, ändert daran nichts.

n  Ein ähnliches Sonderkündigungsrecht für Nutzungsverträge schuldrechtlicher 
Art existiert für denjenigen, der das Grundstück vom Insolvenzverwalter 
erwirbt (§ 111 Insolvenzordnung). Das dingliche Nutzungsrecht ist demge-
genüber unkündbar. 
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A. Allgemeiner Teil (1)

3. Abschließende Betrachtung zum Zweck des Grundbuchs
Das Grundbuch ist ein öffentliches Register bestimmter privater Rechte an Grund-
stücken, und zwar der vom Gesetz als eintragungsfähig anerkannten dinglichen 
Rechte. Das Grundbuch bildet somit nur einen Ausschnitt der grundstücksrelevan-
ten Rechtsverhältnisse ab. Trotzdem ist das Grundbuch für die an einem bestimm-
ten Grundstück interessierten Kreise die allerwichtigste Informationsquelle.

Beachte:
Neben den erwähnten Grundstücksrechten mit dinglicher (absoluter) Wirkung 
werden noch Vormerkung und Widerspruch ins Grundbuch eingetragen. 
Hierbei handelt es sich – wie später noch darzustellen ist – nicht um Rechte 
im eigentlichen Sinne, sondern um spezielle Sicherungsmittel, denen eine 
quasi-dingliche Wirkung anhaftet. Ferner werden bestimmte Vermerke, wie 
zum Beispiel der Insolvenzvermerk und der Zwangsversteigerungsvermerk, 
in das Grundbuch eingetragen. Solche Vermerke stellen ebenfalls nicht Rech-
te mit dinglicher (absoluter) Wirkung dar.

Der vorsichtige Käufer wird seine Nachforschungen indessen kaum auf die Ein-
sichtnahme in das Grundbuch beschränken. Er wird sich beispielsweise auch für

n die aktuelle Erschließungssituation,

n das Baulastenverzeichnis,

n die baurechtliche Zulässigkeit mitgekaufter Gebäude

interessieren. Über die vorgenannten und noch viele weitere Umstände trifft das 
Grundbuch keine Aussage. Der vorsichtige Käufer muss sich deswegen zusätzliche 
Informationsquellen erschließen.

→ S. 330

→ S. 326

→ S. 313


